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Zur Diskussion von Leitbildern für Vaterstetten-Baldham

in entwicklungspolitischer und ortsplanerischer Hinsicht

Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf den Hauptsiedlungsbereich Vaterstetten/ Baldham, für die übrigen Ortsteile der Gemeinde Vaterstetten bestehen andere Verhältnisse und gelten andere Kriterien.

Es handelt sich um Überlegungen, die einer offenen Diskussion ausgesetzt werden sollen und für jegliche Kritik, Korrektur und Ergänzung offen sind.

Jedoch wird betont, daß es sich nicht allein um persönliche ad-hoc-Meinungen handelt, sondern vielerlei Gespräche mit Ortsbürgern zum vorliegenden Thema und die jahrelange Beobachtung der Ortsentwicklung zugrunde liegen. 

(Noch) nicht richtig städtisch und nicht (mehr) ländlich, mangelt es an Entwicklungsvorstellungen für den Hauptsiedlungsbereich, die von der Mehrheit der Bürger getragen oder auch nur diskutiert würden. Zur Meinungs- und Interessenbekundung durchaus bereit, ist für den einzelnen kaum erkennbar, wofür er sich örtlich engagieren sollte: man lebt hier vorwiegend sicher und saturiert, die Interessenanker liegen im Persönlich-Privaten oder außerhalb.

Bei aller äußeren Belastungs- und Problemfreiheit besteht die Gefahr dieser Situation langfristig darin, daß man den Ort nur so lange für sich nutzt, als die Vorteile ( ohne eigenes Zutun ( zur Verfügung stehen. 

Für eine Gemeinde kann und soll es nicht um die Herausbildung einer wirtschaftlich-strategischen "corporate identity" gehen, ohne ein gewisses Maß an Identitätsbewußtsein und Zielvorstellungen über die örtliche Struktur droht diese jedoch allmählich gestaltlos zu werden. Nach aller Erfahrung floriert ein Gemeinwesen dauerhaft am ehesten, wenn Bürger an den kommunalen Prozessen aktiv beteiligt sind, wenn sie angehalten werden und bereit sind, sich um ihr Umfeld zu kümmern, nicht einfach es als positiv oder negativ hinzunehmen. Solches Interesse zu erreichen, ist im Fall von Vaterstetten/Baldham zugleich besonders schwierig und dringlich, dies sollte aber der orientierende Hintergrund für die Handlungen der Gemeinde sein.

A. I.  Allgemeines

1.  Ausgangssituation

Vaterstetten/Baldham ist von Anfang an und in nahezu allen Hinsichten geprägt durch die Randlage zum Ballungsraum München. Vom ursprünglichen Dorf Vaterstetten abgesehen besteht für keinen der beiden Siedlungsteile eine alte soziale und bauliche Tradition, bis heute sind jeweils Ortskerne nicht erkennbar, zwangsläufig fehlt ein gemeinsames  Gemeinde​zentrum. Seit der Verschmelzung der Ortsteile im Zuge der Gebietsreform 1978 hat sich weder planerisch noch mental eine gemeinsame Struktur herausgebildet. 

Wesentlichste intrinsische Faktoren für den Beginn und das rasante Wachstum der Ansiedlung sind, erstens, die Verkehrsverbindungen mit dem Raum München ( S-Bahn, früher Staats-, heute Bundesstraße B 304, später A 99 und A 94/B 12 ), zweitens, die ausgedehnten Wald- und Grünflächen als begehrter Kontrast zur großstädtischen Baudichte und Turbulenz.

Geprägt zunächst von "Großstadtflüchtlingen", ergänzt durch Ansiedlungen von Betroffenen der Kriegsfolgen, sodann durch dicht bebaute Siedlungsbereiche zur Behebung des steigenden Wohnbedarf im Zuge der Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs, vollzieht sich derzeit in Folge des Drucks der boomenden Region im Osten Münchens eine innere Verdichtung, die das Erscheinungsbild Vaterstetten/Baldhams bereits erkennbar verändert hat und weiter verändern wird. 

Die Bevölkerung ist entsprechend der hohen Bautätigkeit weit überwiegend zugezogen, d.h. nicht örtlich verwurzelt, sie zeichnet sich deshalb erwartungsgemäß durch eine extreme Mobilität aus. Beruflich und im Freizeitverhalten nach außerhalb orientiert, manifestieren sich auch aufgrund eines relativ hohen durchschnittlichen Sozial- und Bildungsstandards die kommunikativen Bedürfnisse in einer beachtlichen Zahl von privat getragenen Aktionen, die primär an persönlichen Neigungen orientiert sind. Aktives Interesse am Gemeindegeschehen und der Gemeindeentwicklung ist dagegen eher die Ausnahme. Bei der heterogenen Bevölkerungs​struktur kommen zwangsläufig wechselseitige Fremdheit, die Vielzahl der Bedürfnisse und Erwartungen, andererseits die Vielfalt der Potentiale noch deutlicher als sonst in der Umgebung zum Ausdruck ( Vaterstetten/Baldham genießt einen entsprechend zwiespältigen Ruf ).  

Vaterstetten/Baldham gehört nicht zur Stadt und nicht zum Land, es besitzt nicht städtische Funktions​vielfalt und nicht (mehr) ländliche Struktur, als Übergangszone scheint man hier die Vorteile beider Lebensweisen verbinden zu können, ohne über das jeweils Charakteristische zu verfügen; es ist ( in zugespitzter Formulierung ( "ein ortloser Ort für ortlose Menschen". Manifestes Zeichen dafür und für den Mobilitätsgrad ist die extrem hohe Fluktuationsrate ( zwischen 1990 bis 2000 ca. 19.300 Anmel​dungen und 16.800 Abmeldungen ). Hier läßt sich zwar der Faktor Wohnen in Komplementierung des außerhalb befriedigten Faktors Arbeit bei relativ guter Versorgung mit sozialer Infrastruktur leidlich gut befriedigen, aufgrund seiner historischen Entwicklungsbedingungen und seiner äußeren Erscheinungsweise entfaltet der Ort aber wenig Bindungs- und Identifikationskraft.. 

Abgekürzt ergibt sich:  wer in Vaterstetten/Baldham ( häufig zeitlich begrenzt ( einen Wohnsitz sucht, sucht primär (1) nahe der Großstadt (2) Ruhe (3) im Grünen. Es resultiert die Charakteristik einer "Schlafstadt", die oftmals als Leitbild beschworene Einheit von Wohnen, Arbeiten und Freizeit besteht faktisch nicht. 

Zu Faktor Großstadtnähe (1):  Der lokale Vorteil der Nähe zur wirtschaftlich und damit arbeitsplatz​mäßig potenten Region München kann nicht verloren gehen. Eigene wirtschaftliche Potenz besteht höchstens in Ansätzen, ein autarkes Arbeitsangebot gibt es nicht. Solange es dem nahen Ballungs​raum gut geht, kann es Vaterstetten schwerlich schlecht gehen; es ist abgeleitetes Wohlergehen. Allerdings kann durch interne Veränderungen und unbeeinflußbare Rahmenbedingungen die Anziehungskraft als Wohngebiet beeinträchtigt werden; die zunehmende Sensibilität im Hinblick auf bauliche Verdichtung, Verkehrs- und damit Lärmbelastung sind ein unübersehbares Indiz für die Gewärtigung solcher Veränderungen. 

Zu Faktor Verkehr und Lärm (2):  Ursprünglich eine wesentliche Existenz- und Entwicklungs​vor​aus​set​zung ( s. o. ), wandeln sich die Verkehrslinien in und um den Ort qua Lärmquelle zunehmend zu einer Belastung für das Wohnziel Ruhe. Insbesondere die die Siedlung durchtrennende Bahnlinie in Verbindung mit dem in der Folge zunehmender Mobilität und Baudichte steigenden innerörtlichen Verkehr beeinträchtigen immer deutlicher das Wohnempfinden.

Zu Faktor Natur (3):  Im Schlagwort des "Gartenstadtcharakters" kristallisiert sich ein Wesensmoment dieses Siedlungsschwerpunkts, zugleich die Angst vor dessen Verlust, andererseits auch die Vorbehalte dagegen wegen der Eindimensionalität einer solchen Schwerpunktsetzung. Unabhängig davon bewirken der Siedlungsdruck aus der Region, politischer Druck zur ausrei​chenden Ausweisung von Bauland und Interessen der Grundstückseigner eine kontinuierliche Abnahme der innerörtlichen Grünbereiche zugunsten von Bebauung, d.h. eine Verstädterung in baulicher Hinsicht. Der weitere Wohnwunsch, im Grünen außerhalb städtischer Enge zu leben, wird dadurch erschwert ( wenngleich hoher Wohnkomfort bei geringer Belastung durch Gartenarbeit der dominanten Bedarfslage entspricht ). Die Erholungsfunktion im unmittelbaren Wohnbereich wird zunehmend schwerer erfüllbar, entsprechend nehmen ( unterstützt durch allgemein steigendes Mobilitätsverhalten ( die "Flucht ins Grüne" bzw. die Absenz während Urlaubs-/Ferienzeiten zu. War Baldham und Vaterstetten lange Zeit Zielgebiet von Erholungs​suchenden aus der Großstadt, ist es in der Folge der eigenen Verstädterung selbst zum Ausgangspunkt von Freizeitströmen geworden.   

Ursprüngliche Stärken und obwaltende Veränderungen zusammengenommen gilt also:  Verliert Vaterstetten/Baldham seine Attraktivität als Wohnbereich, so verliert es in Ermangelung anderer inhärenter Bindungskräfte seine wesentliche Stärke. Wenngleich zeitlich immer mehr begrenzt, wird Vaterstetten/Baldham (noch) gerne als Wohnstützpunkt für auswärtige Arbeits- und Freizeitaktivitäten in Anspruch genommen. In dem Maße, in dem für die Funktion Wohnen hier jedoch Vorteile im Vergleich zu anderen Siedlungsgebieten an den Rändern Münchens verloren gehen, bewegt sich das Karussell der Weg- und Zuziehenden schneller. Denn die genannten soziologischen Gegebenheiten lassen weniger eine aktive Bemühung der jeweils ansässigen Bürger um Erhalt dieser Wohnvorteile erwarten, vielmehr ist schlichte Abwendung, d. h. Wegzug in ein angenehmeres Gebiet und Auffüllung der entstehenden Leerräume durch noch weniger mit dem Lokalgeschehen verbundene Zuzügler, die Konsequenz. Es könnte sich die fatale Tendenz entwickeln, daß an der Gemeinde innerlich uninteressierte Bürger ein amorphes, gesichtsloses Siedlungsgebiet Vaterstetten/Baldham lediglich nur noch für begrenzte Zeit "benutzen" wollen, um alsbald weiterzuziehen. Die abträglichen Folgen eines derartigen Prozesses bedürfen keiner detaillierten Darlegung. ( Abgesehen von der relativ kleinen Gruppe der sich um die Gemeindeentwicklung bekümmernden Menschen ist eine solche Haltung bereits jetzt unleugbar festzustellen, wenn Meinungsäußerungen aus der großen Mehrheit der nicht öffentlich in Erscheinung tretenden Bürger aufgenommen werden ).

2.  Bauentwicklung allgemein

Ohne historisch vorgegebene Strukturen und bis 1978 auf drei Gemeinden aufgeteilt, vollzog sich die bauliche Entwicklung in Vaterstetten/Baldham seit Jahrzehnten nicht nach einem übergreifenden Konzept, sondern in mehreren Schüben relativ ungesteuert. Die öffentliche Infrastruktur ist zu wesentlichen Teilen nicht sinnfälliges Resultat gemeinschaftlicher Leistungen der Bürgerschaft, sondern Kompensation und Nebenprodukt der Erschließungsmaßnahmen für größere en bloc entstandene Wohnsiedlungen. Richtungweisend sind dabei teilweise bis heute weniger die örtlichen und gestalterischen Entwicklungsvorstellungen der bereits Ansässigen als die Verkaufswünsche von Grundstückseigentümern bzw. die Kaufwünsche von Wohnbaufirmen, denen man mit dem Ziel der Schaffung ausreichenden und günstigen Wohnraums Zugeständnisse in Hinsicht auf Baudichte machte. Hierdurch entstanden neben äußerst locker bebauten und stark durchgrünten Arealen der ursprünglichen Ansiedlung hoch verdichtete Siedlungszonen, die nun fortlaufend Bezugspunkte für weitere Verdichtungswünsche abgeben. Der Verdichtungsprozeß durch Parzellierung größerer Einheiten wurde lange Zeit durch die Gemeinde hingenommen, wenn nicht gestützt, er hat nunmehr eine aus baurechtlichen Gründen kaum mehr aufzuhaltende Eigendynamik erhalten, deren Endergebnis ein weitgehend verstädtertes Ortsbild sein wird. Noch existieren Reste der ursprünglich sehr freizügigen Siedlungsstruktur, ihr weitestmöglicher Erhalt erscheint wünschenswert. 

Der baulich gesehen wenig strukturierte und koordinierte Charakter, das amorphe Erscheinungsbild zumal der öffentlichen Bereiche in der Gesamtsiedlung Vaterstetten/Baldham geht also wesentlich zurück auf die Siedlungspolitik von drei Gemeinden bis 1978. 

3.  Verkehrsentwicklung allgemein

Verkehrlich extern dominiert wird das Siedlungsgebiet durch die Bahnlinie, die es in zwei Hälften teilt. Fernverkehr fließt um den Ort herum, im Süden mit direkter Berührung. Der Bahnverkehr und die davon ausgehende Belastung bedürfen einer eigenständigen Behandlung außerhalb dieses Rahmens, desgleichen das Thema Fernverkehr.

Der überwiegende, durch das Siedlungsgebiet selbst ausgelöste Verkehr steht naturgemäß in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bauentwicklung. Die Bauverdichtung, die persönliche Mobilitätszunahme und die flexibilisierten Verteilungsformen der Waren- und Dienstleistungswirtschaft führen zu einer darauf hin kaum differenzierbaren Steigerung der Fahrbewegungen. Diese Verkehrs​zunahme wird oftmals als deutliche Beeinträchtigung der Wohnqualität empfunden, ungeachtet der Ungereimtheit, daß nahezu jeder Ortsbewohner, der über die Verursacher der internen Verkehrszunahme klagt, selbst Mitverursacher dafür ist. Entsprechend dem Ungleichgewicht von Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten am Ort dominiert der Ziel- und Quellverkehr in die umgebenden Räume.

A. II.  Entwicklungsmodelle

Welche Konsequenzen können aus der groben Analyse gezogen werden, welche Leitbilder kommen für den Bereich Vaterstetten/Baldham in Betracht? 

Zwei gegensätzliche Entwicklungsmodelle können als gedanklicher Hintergrund dienen:

1. Modell der funktionalen Differenzierung in einer Region:

Im Sinne einer Aufgabenteilung innerhalb einer Region differenzieren sich Gemeinden oder größere Gemeindegebiete mit Schwerpunkten auf Gewerbe/Arbeiten oder Wohnen oder Freizeit/Erholung, sei es, daß diese Differenzierung gezielt herbeigeführt oder - z. B. durch ein dominantes Großstadtgebiet - induziert wird. 

2. Modell der lokalen Integration von Wohnen, Arbeiten und Erholung:

Die grundlegenden Lebensfunktionen Wohnen, Arbeiten, Erholen sollen möglichst innerhalb, nicht nur im Austausch zwischen größeren geschlossenen Siedlungsgebieten befriedigt werden, um Verkehrsbewegungen zu reduzieren.  

Im Falle von Vaterstetten/Baldham muß vor allem in Anbetracht der hohen Fluktuation das übergeordnete Ziel die Verstetigung und Harmonisierung der Entwicklung der Gemeinde sein, um ihre Integrationsfähigkeit zu kräftigen. Andernfalls droht sie langfristig zum anonymen Wohn-Durchgangslager zu werden. Neubürger einerseits und die vorhandenen öffentlichen und privaten Einrichtungen bis hin zur jeweiligen Nachbarschaft andererseits brauchen Zeit, um sich aufeinander einzustellen, um nicht beim distanzierten Gegenüber der Erwartungen dieser Bürger und dieser Einrichtungen stehen zu bleiben.  

In der Verfolgung jenes übergreifenden Ziels bietet sich in Anlehnung an die obigen Leitmodelle und unter Beachtung der bestehenden Ausgangsbedingungen abstrakt die Alternative an: 

1'. Entweder Ausbau, mindestens weitestmögliche Bewahrung der lokalen Stärke, ruhige Wohnmöglichkeiten als Gegenpart zur Arbeitswelt zu bieten ( "Gartenstadtvariante" ). Verkehrseindämmung, Lärmschutz, die Erhaltung insbesondere der noch bestehenden Grünbereiche der Privatgrundstücke wären hierbei prioritär. 

2'. Oder aber die Stärkung der integrierend-gemeinschaftsfördernden Momente in der Kommune ( "Gemeinschaftsvariante" ). Die Schaffung öffentlicher Versammlungsmöglich​keiten, seien sie baulich oder ( als Ersatz schwindenden Privatgrüns ( als Grünbereiche, die Bemühung um innerörtliche Arbeitsplätze und Bedarfsdeckung, aktive Förderung von Bürgerbeteiligung und -Engagement, wären hier, zunächst unabhängig von finanziellen Erwägungen, die Leitlinien.     

Diese Alternative ist zugespitzt, sie ist selbstverständlich theoretisch und konstruiert. 

Einseitige Orientierungen wären schädlich, weil unrealistisch, aus folgenden Gründen.

Die bauliche Verdichtung ist bei Privatgrundstücken selbst bei bestehendem Willen der Gemeinde nur begrenzt zu verhindern. Angesichts der geänderten baurechtlichen Bestimmungen ( reduzierte Abstandsflächen, Nichtanrechenbarkeit von Dachgeschoßen, allgemein Forderung nach flächenschonendem Bauen ), des gültigen Flächennutzungsplans und des Drucks von Bauwilligen muß zumindest in Bereichen, wo die maxiale Bebaubarkeit noch nicht erreicht ist, mit einem weiteren merklichen Rückgang der örtlichen Grünbereiche auf Privatgrundstücken gerechnet werden. Im Ergebnis wird der früher ausgeprägte Gartenstadtcharakter, ursprünglich hervorgegangen aus dem Hineinwachsen der Besiedlung in Waldgebiete, allmählich verschwinden, das Gesamt​erscheinungs​bild wird sich in dieser Hinsicht dem anderer Großstadtrandgemeinden angleichen.

Gemeindeintegrierende Maßnahmen im Sinne der Gemeinschaftsvariante andererseits können, sofern überhaupt entsprechende Anstrengungen unternommen werden, bestenfalls langfristig wirksam werden. Sie erfordern überdies eine Konzentration bzw. Umschichtung der finanziellen Mittel mit entsprechenden Auswirkungen auf andere gemeindliche Aufgabenbereiche ( z.B. die soziale Infrastruktur ).

Wesentliche Teilziele hierbei wären:

· die Schaffung attraktiver Ortsteilzentren bzw. eines Gemeindezentrums,

· öffentliche gemeinschaftsbildende Einrichtungen ( Bürgersaal/Bürgerhaus ).

Zur Baupolitik 

Unabhängig von der überwiegend polemisch geführten Auseinandersetzung um den sog. "Gartenstadtcharakter" Vaterstetten/Baldhams spielen folgende Gesichtspunkte in der kommunalen Baupolitik eine Rolle:

1. Die rechtlichen Fragen: Realistische Einschätzung der rechtlichen Spielräume in Bauleitplanung und Einzelfallentscheidung, sowohl seitens der Verwaltung wie der Entscheidungsträger.

2. Die sozialen Fragen: Abwägung der Ansprüche von Besitzern von Wohneigentum gegenüber Anwärtern darauf; zutreffende Einschätzung der Bedarfslage nach Wohnmöglichkeiten bzw. Wohneigentum.

3. Finanzielle Interessen: Interesse von Grundstückseigentümern an maximaler Verwertung ihrer Grundstücke; Interessen von Bauträgern und Maklern.

4. Ökologische Fragen: Inwieweit trägt das Ziel einer lockeren Bebauung zu Landverbrauch und Zersiedelung bei? Reduziert ortsinternes Grün die Verkehrsströme der Erholungssuchenden in die nähere oder fernere Umgebung?

5. Soziologische Fragen: Fördert oder behindert eine Gartenstadtstruktur die integrierenden Kräfte der Gemeinde ( "Kontaktlose Vereinzelung hinter Mauern im Privaten" vs. "siedlungsinterne Erholung, Verbleib im Wohnbereich und entsprechendes Interesse an ihm"; "Großzügige Wohnmöglichkeit nur für Wohlhabende" vs. "Reihenhäuschen für die weniger begüterte Familie" )? Wie wichtig sind für das Leben in einer Gemeinde das städtebaulich-architektonische Erscheinungsbild und öffentliche Räume?

6. Kommunalpolitische Zielsetzung zur Ortsentwicklung: Bekennt sich die Gemeinde zur "Gemeinschaftsvariante" oder zur "Gartenstadt-Variante" i. S. d. Verzichts auf integrierende Maßnahmen ( s.o. )?

Die meisten dieser Fragen werden nicht explizit und wertneutral diskutiert, sondern implizit entschieden und sind ideell bis ideologisch besetzt.

Der Fragetypus 6 betrifft die tatsächlich fungierende örtliche (Bau-)Politik, bezogen auf die einzelnen gemeindlichen Entscheidungsträger betrifft er deren Entscheidungshintergrund, in den die Fragekomplexe 1.-5. in jeweils unterschiedlicher Ausprägung eingehen. 6. wäre demgemäß in Abhängigkeit von diesen Fragekomplexen einzuschätzen; es ist der Fokus und der Endpunkt der Entwicklung eines Leitbildes für die Gemeinde bzw. den Siedlungsbereich Vaterstetten/Baldham.

Tatsächlich aber tritt in den faktischen Entscheidungsprozessen gegenüber 6. die sachliche Klärung von 1.-5. oftmals in den Hintergrund. Dies ist nicht verwunderlich, da es stets Grenzen der Klärungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zu Sachfragen gibt. Die (partei)politische Orientierung hilft dann, die notwendigen Beschlüsse in den Gremien herbeizuführen. Es handelt sich dabei also um "Entscheidungen unter Unsicherheit".

Beispiel:

Die rechtlichen Fragen (1.) sind verwaltungsintern nicht immer hinreichend präzise und sicher entscheidbar. Hierbei ist es bereits indirekter Ausdruck politischer Festlegung i. S. v. 6., ob die Gemeinde den zeitlichen und u.U. finanziellen Aufwand der Rechtsklärung durch Externe auf sich zu nehmen bereit ist ( Rechtsgutachten, gerichtliche Auseinandersetzungen ). Daher ist 1. gegenüber 6. teilweise nachgeordnet, obwohl natürlich grundsätzlich das Baurecht den unveränderlichen Rahmen der kommunalen Baupolitik setzt. Soweit im Einzelfall Rechtsfragen nicht als klar entscheidbar erscheinen, sind von vornherein rechtssichere und mit wenig Aufwand behaftete Vorgaben der Verwaltung und nachfolgende Gremien-Beschlüsse nicht geeignet, den Gestaltungsspielraum der Gemeinde i. S. d. Planungshoheit auszuschöpfen. 

Darüber hinaus besteht die genuin politische, nicht unbedingt auf der Klärung von Fachfragen aufbauende Aufgabe, für die Gemeindeentwicklung innerhalb der gegebenen Spielräume für den Ausgleich der Interessen zu sorgen und dabei eventuell Prioritäten zu setzen. Es handelt sich hierbei wesentlich um Auffassungen über die Aufgaben einer Gemeinde auf sozialem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet. Im Hinblick auf die Bauleitplanung ist darüber zu befinden, inwieweit eine Gemeinde verpflichtet ist, für günstigen Wohnraum zu sorgen oder selbst zur Verfügung zu stellen, wie aktiv sie in der Gewerbepolitik sein sollte, inwieweit sie verantwortlich für kulturelle Einrichtungen sei.

Die Frage 6 wird demgemäß wesentlich geprägt werden durch kommunalpolitische soziale Zielsetzungen. Es sind hier erhebliche Meinungsunterschiede hinsichtlich der unter 2. genannten Abwägung zu erwarten ( "Kann wohnraumsuchenden Kindern/Verwandten von Ortsansässigen zugemutet werden, ihren Bedarf andernorts zu decken?", "Ist die soziale Härte vertretbar, als Gemeinde nicht aktiv die Bedingungen für die Schaffung ausreichenden Wohnraums herzustellen?" ). Selbst auf der Grundlage von Daten und Prognosen ist über die tatsächliche und zu erwartende Bedarfslage nicht ohne weiteres Einigkeit zu erzielen. 

Da die Möglichkeiten einer Gemeinde auf sozialem und kulturellem Gebiet wesentlich von den Steuereinnahmen abhängen, ist der Zusammenhang mit der Gewerbepolitik unauflöslich.

Zumindest ist zu erwarten und zu fordern, daß finanzielle Interessen Privater, speziell von Grundstücks​eignern und auf dem Baumarkt Tätigen, den gemeindlichen Leitbildern nachgeordnet sind. 3. sollte daher kein entscheidender Dissensfaktor sein.

Noch wesentlich schwieriger fassbar und entscheidbar sind dagegen die Fragenkomplexe 4 und 5. 

Soziologische Kriterien für die Stadtentwicklung bis hin zur architektonischen Gestaltung entfachen regelmäßig ans Grundsätzliche reichende Konflikte. Alternativ werden sie für unbedeutend erklärt, ungeachtet weltweit bekannter Probleme insbesondere in den Randbereichen von Metropolen, wo der rasche Aufbau von Siedlungskomplexen nicht mehr das Entstehen tragender Sozialstrukturen zulässt. Die soziologischen Aspekte der Städteplanung werden oft vereinfachend auf die Verhältnisse der öffentlich zur Verfügung gestellten sozialen Infrastruktur reduziert, obwohl bekanntlich geeignete Siedlungsformen häufig wirksamere Ausgangsbedingungen für intakte soziale Verhältnisse darstellen als ein ausgeprägten soziales und kulturelles Engagement von staatlicher Seite.  

Vergleichbares gilt für die ökologischen Gesichtspunkte der Entwicklungsplanung. Unter der Maxime der Nachhaltigkeit können sogar konträre Zielvorstellungen verfolgt werden, solange die ökologischen Auswirkungen verschiedenartiger Siedlungsformen je nach den in Betracht gezogenen ökologischen Teilsystemen als unterschiedlich betrachtet werden müssen. Vergleichsweise weniger kontrovers wird man ökologischer Planung ( z.B. nachhaltige Energieversorgung und Mobilitätsentwicklung im Siedlungsraum ) Geltung verschaffen können, solange die Effekte der sich konkret daraus ergebenden Einzelmaßnahmen darstellbar sind.  

Trotz ihrer Bedeutung wird die objektive Klärung grundlegender soziologischer und ökologischer Fragestellungen der Entwicklungsplanung ( "Sind dichtere Siedlungsformen sozial und ökologisch eher abträglich oder günstig?" ) die Möglichkeiten von Gemeindeverwaltung und Entscheidungsträgern selbstverständlich überschreiten, subjektive Überzeugungen dazu werden stets bestehen und die Standpunkte zu 6. mehr oder weniger stark prägen. Bekenntnisse zu 6. sind daher zwar besser oder schlechter begründet in Abhängigkeit von objektiven Erkenntnissen zu 4. und 5., dennoch würde es die Entwicklung von Leitbildern für die Gemeinde verhindern, die Beantwortung der Fragengruppen 4 und 5 zur Voraussetzung zu machen.

Ein Konsens zur Leitbildentwicklung für die Gemeinde wird ohne Behandlung solcher Fragenkomplexe und ihrer Interdependenzen nicht zu erreichen sein. Eine Diskussion des Stellenwerts sozialer Infrastruktur der Gemeinde im Verhältnis zu anderen Faktoren wie Kultur, Wirtschaft oder eben städteplanerische Aspekte berührt das Grundverständnis dieser Gemeinde, soweit ein solches überhaupt obwaltet. 

Entwicklungspolitische und ortsplanerische Leitbilder für Vaterstetten-Baldham auf der Grundlage der Agenda 21

Grundsätzliches

Entwicklungen einer Gemeinde werden sicher maßgeblich beeinflusst durch die tatsächlichen ( sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen ) Gegebenheiten auf regionaler, staatlicher, bundesstaatlicher und zunehmend europäischer Ebene, diese wechselwirkend mit den rechtlichen und politischen Vorgaben und Entscheidungen. Die Gesamtheit der übergeordneten Rahmenbedingungen begrenzt den Entwicklungsspielraum einer Gemeinde, sie heben ihn jedoch niemals vollständig auf; nur insofern hat die verfassungsmäßig vorgegebene kommunale Autonomie für umschriebene Bereiche Sinn und Substanz. 

Die Entwicklungen einer Gemeinde werden daher ebenso beeinflusst durch das für richtig Erachtete und das Wollen auf der kommunalen Ebene selbst, das aus der Interaktion von Bürgern und gemeindlichen Entscheidungsträgern hervorgeht. Je weniger die jeweilige Bürgerschaft an den die Entwicklungsrichtungen der Gemeinde bestimmenden Austauschprozessen interessiert und beteiligt ist, desto größeres Gewicht werden die übergemeindlichen Bestimmungsfaktoren gewinnen können. Fehlende Partizipation erhöht die Gefahr für die Entscheidungsträger, blind gegenüber den örtlichen Erfordernissen und Potentialen zu werden.  

Durch Entwicklungspläne auf den verschiedenen staatlichen und überstaatlichen Ebenen versucht man die voraussichtlichen, zunehmend technologisch induzierten Veränderungen zu steuern. Da also weder europäische Regionalpläne, ein (bayerisches) Landesentwicklungsprogramm noch Regionalpläne im engeren Sinn ( z. B. für den Münchener Osten ) die Entwicklungsmöglichkeiten einer Gemeinde faktisch determinieren oder rechtlich festlegen, bedarf es zur Ausschöpfung der zugewiesenen Autonomie der kommunalen Rahmenpläne, primär in Form von Flächennutzungsplänen, die durch speziellere Pläne unterfüttert, ergänzt oder vertieft werden können ( z.B. Landschaftsplan, "Verkehrskonzept", Gewerbestrukturplan ) bzw. im Detail mit baurechtlicher Wirksamkeit konkretisiert werden ( Bebauungspläne ).

Die Rahmenpläne als Ausdruck der Zielvorstellungen einer Gemeinde wären eigentlich fortlaufend auf die sich ebenso permanent verändernden realen Bedingungen bzw. die übergeordneten rechtlich-politischen Vorgaben hin anzupassen. Tatsächlich verlieren Rahmenpläne – oftmals in einem zähen mehrjährigen Ringen entstanden – wegen des Verzichts auf Aktualisierung im Zeitablauf an Realitätsnähe und Orientierungskraft, als Berufungsinstanz dienend können sie zuletzt dazu verführen, veränderte Realitäten zu ignorieren und unbeabsichtigte Tatsachen zu rechtfertigen ( z. B. fußt der Flächennutzungs​plan Vaterstettens bei der Festschreibung von Siedlungsdichten auf veralteten rechtlichen Vorgaben ).

Die tatsächlichen Handlungsspielräume und darauf aufbauend das Spektrum des vernünftiger Weise Wünschbaren ist beinahe nirgends apriori exakt bestimmbar. Daher werden stets nicht nur die alternativen als realisierbar anerkannten Entwicklungs- bzw. Planungsoptionen bei der Abwägung Gegenstand von Kontroversen sein können, sondern einzelne dieser Optionen selbst im Hinblick auf ihre grundsätzliche Realisierbarkeit. Die Unmöglichkeit exakten Wissens nicht nur darüber, was in Zukunft sein wird, sondern was von willensgesteuertem Tun abhängend in Zukunft alles sein könnte, eröffnet zwei Strategien: eingehende Diskussion und Verständigung über den "Möglichkeitsraum" und anschließendes Abwägen zwischen den allseits als realisierbar erachteten Varianten, oder aber, zunächst weitgehend unbeschränkte Entfaltung 'idealer' zukünftiger Zustände, die miteinander konkurrierend zu einem akzeptablen Kompromissmodell reduziert würden. 

Die nachfolgenden Darlegungen schließen eher an die erste Vorgehensweise an, für die in B. I. formulierten Grundforderungen wird jedoch Realisierbarkeit nicht kritisch geprüft, sondern vorausgesetzt. Da es sich um allgemeine, für einzelne Bereiche zu konkretisierende Handlungsmaximen handelt, erscheint dies hoffentlich vertretbar.

B. I.  Allgemeines

1.  Die drei Dimensionen der Entwicklung und die Idee der Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 21

Die grundlegende Idee der Agenda 21 ist, daß die Planungen auf wirtschaftlichem, sozialem und ökologischem Gebiet so aufeinander abzustimmen sind, daß das Leben auf Dauer gesichert bleibt. Keinem dieser drei Gebiete wird durch die Agenda 21 allgemein ein Vorrang zuerkannt. 

Auf globalem Maßstab jedoch genießt der ökologische Aspekt absolute Priorität in soweit, als die Funktionsfähigkeit des gesamten Ökosystems sicher zu stellen ist. Denn diese ist notwendige Voraussetzung für menschliches Leben, sie ist aber nicht unbedingt hinreichende Bedingung für wirtschaftliches und soziales Wohlergehen der Menschen. Wie weit das wirtschaftliche und soziale Gebiet ausgedehnt werden kann, d. h. bis zu welchem Maß der durchschnittliche Wohlstand der Menschen angehoben werden kann, ohne das Ökosystem auf Dauer zu schädigen, ist weitgehend unbekannt. 

Unterhalb der globalen Ebene sind Gewichtungen zwischen den drei Gebieten erst möglich, wenn die Größe und die Art des betrachteten Systems bestimmt ist ( Weltregion, Einzelstaat, Region innerhalb eines Staats, Gemeinde; grenzüberschreitende Wirtschafts- oder Naturregion, örtliches Gewerbegebiet oder lokales Biotop usw. ). Beispielsweise werden natürlich wirtschaftliche Aspekte für ein Gewerbe​gebiet viel, innerhalb eines Biotops wenig zählen. 

Für politisch verfasste Systeme etwa ab der Größe einer Kommune sind der Dominanz einer oder zweiter der drei Aspekte Grenzen gesetzt ( ein florierendes Gemeinschafts- und Kulturleben etwa ist innerhalb eines Naturreservats kaum vorstellbar, ebenso wenig wie eine Gemeinde, deren Gebiet größtenteils von Industrieanlagen bedeckt ist ). Über gewisse Schwerpunktsetzungen hinaus ist eine klare "Arbeitsteiligkeit" zwischen Gemeinden weder rechtlich vorgesehen noch den Bewohnern zuträglich. Den Gemeinden als den kleinsten politischen Einheiten sind klare Aufgaben, insbesondere auf sozialem Gebiet, zugewiesen, Anstrengungen einer Gemeinde im wirtschaftlich-gewerblichem Bereich stehen im Dienst der Erfüllung dieser Obliegenheiten, der ökologische Aspekt ist aufgrund übergeordneter gesetzlicher Regelungen zu beachten. Die zentralen Aspekte der Agenda 21 sind daher auch und insbesondere auf kommunaler Ebene miteinander in Einklang zu bringen. 

Die in A.II angedeuteten Grundmodelle für ein Leitbild der Gemeinde lassen sich nicht abstrakt als besser oder schlechter beurteilen im Hinblick auf die Erfüllung der Grundsätze der Agenda 21. Auch das Modell der funktionalen Differenzierung zwischen Kommunen in einer Region ist nur im Sinne einer Schwerpunktbildung, nicht eines weitgehenden Verzichts auf Realisierung eines oder gar zweier der drei Grundaspekte der Agenda 21 angelegt. M. a. W. die Integration von Wohnen, Arbeiten, Erholung, von wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Aktivität unter Schonung der Umwelt entspricht zwar dem Grundmodell für Gemeinden, doch bestimmt sich das für die jeweilige Gemeinde "richtige" Gewichtungs​verhältnis zwischen den Aspekten selbstverständlich nach den tatsächlichen Bedingungen innerhalb der Gemeinde und den beeinflussenden Rahmenbedingungen ihrer Umgebung. Die Richtig​keit eines daraus abgeleiteten Entwicklungsleitbildes bemißt sich faktisch in der Zeit, dadurch daß es auf Dauer eine stabile und im umfassenden Sinn "nachhaltige" Entwicklung der Gemeinde herbei führt.  

2.  Systemstabilität und Nachhaltigkeit

Eine Gemeinde ist ein politisch konstituiertes, auf ein Gebiet bezogenes, wesentlich soziales System, das dem Wohl der innerhalb des Gebiets lebenden Menschen dienen soll.

Nachhaltigkeit der Entwicklung einer Gemeinde bedeutet: dauerhafte Stabilität des Systems ohne nachteilige Auswirkungen auf das Ökosystem innerhalb wie außerhalb des Gemeindegebiets. 

Die relative Gewichtung sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Faktoren kennzeichnet die Politik und letztlich die innere Verfassung einer Gemeinde.

Die Qualität, die Stabilität und der Fortbestand des sozialen Systems Gemeinde hängt von inneren und äußeren Faktoren ab, insbesondere der Fähigkeit, sich Veränderungen der Umgebung anzupassen, ohne die wesentlichen eigenen Strukturen zu verlieren. Im positiven Fall herrscht für soziale Systeme ein Gleichgewicht: Konstanz/Erhaltung des Bestehenden und dessen Veränderung halten sich so die Waage, daß noch von der Identität des Systems auf der Grundlage funktionierender sozialer Beziehungen die Rede sein kann. Bei übermächtigem Veränderungsdruck von außen oder schwachen inneren Strukturen droht das System zu kollabieren. Für soziale Systeme bedeutet dies, daß die bisherigen sozialen Beziehungen und die davon abhängenden materiellen Strukturen zerfallen. Bei starkem Wechsel der "Elemente" eines sozialen Systems, d.h. der Menschen, wird es schwierig , die "Relationen" zwischen ihnen, d.h. die sozialen Beziehungen zureichend aufrecht zu erhalten ( Im Prozess der Globalisierung und der damit einher gehenden Mobilität unterliegen heute viele Sozialsysteme bis hin zur Familie diesem Problem ). Um die Stabilität dennoch zu bewahren, entsteht in diesem Fall die Notwendigkeit, den verlorenen "sozialen Kitt" in staatlich organisierten Formen zu ersetzen ( staatlich eingerichtete Solidar- und Unterstützungs​systeme, Maßnahmen zur Stärkung der "Bürgergesellschaft" ). Auch kann im Zuge starken Wechsels die Qualität der "Elemente" selbst variieren, sei es im Hinblick auf die ökonomische Potenz der Gemeindebürger oder deren Bereitschaft oder Fähigkeit, soziale Beziehungen aufzunehmen und zu unterhalten.  

Gemeinden als kleinste politische Territorialeinheiten sind – ungleich Familien, Organisationen, Wirtschaftsunternehmen – nicht einfach auflösbar, die Frage des Fortbestands stellt sich insofern nicht. Ihre Qualität und das Potential, jenes Gleichgewicht, also die gewünschten Strukturen und eine eigene "Identität"  aufrecht zu erhalten, sind jedoch sehr unterschiedlich. Insbesondere hängt die Fähigkeit einer Gemeinde, Veränderungen zu vollziehen, neue Strukturen auszubilden ( z.B. Gewerbe- und Wohnansiedlungen ), ihre Integrationsfähigkeit gegenüber Neubürgern, von den jeweiligen historischen Vorbedingungen und der Qualität der bestehenden inneren Beziehungen ab. Vergleichbare Veränderungsprozesse können daher je nach den bestehenden Ausgangsbedingungen sehr unterschiedliche Wirkungen für das Sozialgefüge und damit die innere Stabilität einer Gemeinde zeitigen. 

Nach A.I.1. weist der Siedlungsbereich Vaterstetten/Baldham nahezu kein in einem längeren historischen Prozess entwickeltes Orts- und Sozialgefüge, jedoch aktuell ein relativ tragfähiges Sozialnetz auf. Es handelt sich um ein hochgradig offenes System. Die sehr hohe Einwohnerfluktuation bedingt die anspruchsvolle Aufgabe, in Form eines 'Fließgleichgewichts' die Stabilität des Systems zu bewahren. Dies gelang der Gemeinde Vaterstetten bisher, da die Begehrtheit der Wohngegend zusammen mit der Prosperität der Umgebung trotz unterentwickeltem Gewerbe die notwendigen finanziellen Mittel abwarf, um die soziale Infrastruktur als wesentliches Stabilisierungselement einzurichten. Umgekehrt besteht unter solchen Bedingungen die Gefahr der Desintegration, wenn die erwarteten Leistungen nicht mehr erbracht werden können und sobald die stützenden Elemente ( Wohnqualität, wirtschaftliche Prosperität des Umfelds mit entsprechender Nachfrage nach dieser Wohnqualität ) wegbrechen. 

Die Stärke Vaterstetten/Baldhams besteht also nicht in einer langfristig entwickelten soliden Orts- und Sozialstruktur als Grundlage von Neuerungen und Integration. Auch ist ein potentes Gewerbe erst im Entstehen, durch das der Gemeinde die finanziellen Mittel zur selbständigen Herstellung der öffentlichen Infrastruktur zufließen würden. Die hauptsächliche Stärke Vaterstetten/Baldhams bestand bisher und wird noch immer gesehen in der Ressource Wohnkultur, für welche die Umgebung Bedarf anmeldet. Schmälerung dieser Ressource erhöht unweigerlich die Gefahr der Destabilisierung. 

3.  Bewohnerfluktuation und Integrationskräfte, örtliche Partizipation und Identifikation

Es ist ein nicht mehr bestreitbares soziologisches Faktum, daß die Anonymität suburbaner Randbereiche von Großstädten die Gefahr sozialer Zerfallsprozesse in sich birgt, sobald sich soziale Beziehungen nicht mehr ausreichend entwickeln können und wenn es nicht gelingt, den Bewohnern Angebote der örtlichen Identifikation und Bindung zu machen, wenn darum auf das Lebensumfeld nicht mehr im eigenen Interesse Rücksicht genommen wird und dies auch durch stützende Maßnahmen von außerhalb nicht mehr ausreichend kompensiert werden kann. Zumal in den 60er und 70er Jahren euphorisch begonnen, sind die städteplanerischen Fehler und nachfolgenden Probleme des Baus stadtnaher anonymer Wohnsiedlungen allseits bekannt.

Allgemein scheint zu gelten: je mehr die Bürger an der Entwicklung ihres Wohnortes interessiert und aktiv beteiligt sind, desto höher sind die Chancen für Prosperität. 

Wozu aber sollte es überhaupt einer Verbundenheit mit dem eigenen Wohnort bedürfen? Sind nicht zumal Großstädte nichts anderes als Gefäße für die Entfaltung sich ständig austauschenden individuellen Lebens, eines Lebens mit schwacher Erfahrung wechselseitiger Abhängigkeit und ohne Anerkennung einer Verpflichtung, zum Erhalt jenes Gefäßes einen Beitrag leisten zu müssen? Was zeichnet sozial tragfähige Siedlungsgebiete gegenüber Problemzonen mit kollabiertem Sozialgefüge aus? 

Eine Stadt kann bis zu einem gewissen Grad in solcher Weise anonym benutzt werden, ohne langfristig Schaden zu nehmen, vorausgesetzt es stehen ihr ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung, um die nötige Infrastruktur herzustellen und bereit zu halten, derer sich die jeweils Anwesenden bedienen können.

Eine Gemeinde aber mit Schwerpunkt Wohnen, ohne eine auch äußerlich erkannbare Attraktivität, ohne ausreichende eigene wirtschaftliche Potenz, kann in einen substanziellen Auszehrungskreislauf geraten: wenn sich das Wohnumfeld zum Schlechteren hin entwickelt, zieht man im Zeichen der Mobilität weiter, die integrativen Momente nehmen weiter ab. 

Eine Stadt oder ein Ort andererseits, der/dem es gelingt, einen eigenen Charakter oder gar ein spezifisches Flair zu bewahren oder zu erwerben, hat naturgemäß vergleichsweise bessere Chancen, Bindungskräfte zu entfalten, dadurch die Verweildauer seiner Bewohner relativ höher zu halten, Interesse an Partizipation zu wecken. Sie/er wird damit weniger von Maßnahmen abhängig sein, welche die soziale Stabilität sichern. Der "Ruf" eines Wohnorts ist ein gewichtiger Standortfaktor und "Standort, Standort, Standort" sind bekanntlich die drei wesentlichen Auswahlkriterien des Immobilienmaklers. 

Die sehr hohe Bevölkerungsfluktuation in der Gemeinde Vaterstetten gleicht wahrscheinlich derjenigen mancher Bezirke Münchens und anderer Stadtrandgemeinden. Für die mit Vaterstetten/Baldham strukturell vergleichbaren Stadtbezirke Münchens strebt man Stadtteilzentren mit entsprechenden öffentlichen Einrichtungen an, Räume sozialer Interaktion, um Ausgleich zu schaffen für die lockerer und kurzlebiger werdenden Beziehungen zwischen den Menschen und die deshalb abnehmende lokale Bindung.

Können sich die Bewohner Vaterstetten/Baldhams als Teil eines sozialen Gebildes mit eigener Identität begreifen? Ist dieser Ort geeignet, gar als "Heimat" erlebt zu werden? Schwerlich. Wenn überhaupt, wirken hier wohl eher noch der eigene Bekanntenkreis oder Gruppen gleichgerichteten Interesses ( Vereine ) innerhalb der Gemeinde integrativ, nicht der Siedlungsbereich oder gar die Gemeinde als ganzes. Dies gilt für Vaterstetten/Baldham nicht allein, aber hier in besonderem Ausmaß: die Vielzahl der divergierenden persönlichen Interessen und Ansprüche, die den Eindruck der Vielfalt und Lebendigkeit vermittelt, läßt zugleich die örtliche Bevölkerung in der Umgebung bisweilen als schwer erträglich erscheinen; die lokale Politik spiegelt die Divergenz der Meinungen wider.

Je mehr nun Vaterstetten/Baldham das Aussehen städtischer Wohngebiete annimmt, ohne eigentlich die Vorteile einer Stadt bieten zu können, droht es zum anonymen Niemandsland zu werden. Das Attraktive war hier einmal das "ruhige Wohnen im Grünen mit gleichzeitiger Nähe zur Stadt und zu Erholungsgebieten". Mit dem allmählichen Verlust der Ruhe im Grünen bleibt einfach Wohnen wie in einer x-beliebigen Stadtgegend, jedoch ohne einer Stadt anzugehören, der man sich zugehörig fühlen könnte und die die Erwartungen eines Stadtbewohners erfüllen könnte. Nicht wenige sind bereits weggezogen oder überlegen dies zu tun, weil sie jetzt vermissen, weswegen sie einmal zugezogen sind. Vor allem Baldham zehrt noch von den Resten eines Rufs, den es kaum mehr erfüllen kann.

Mindestens folgende Faktoren bedingen den in der Gemeinde Vaterstetten festzustellenden hohen Bevölkerungsumsatz:

· abnehmende Attraktivität des Siedlungsbereichs Vaterstetten/Baldham hinsichtlich ungestörtem Wohnen im Grünen,

· die allgemeine Zunahme der Mobilität im Rahmen der Globalisierung ( häufiger Arbeitsplatzwechsel wird am Ort wirksam in der Weise zeitlich begrenzter Anmietung von Wohnraum für Mitarbeiter von Firmen ),

· fehlende integrative Kraft durch die wenig ausgeprägte Ortsstruktur und die sehr heterogene Bevölkerungsstruktur.

Abgesehen von der Mobilitätszunahme durch erzwungenen Arbeitsplatzwechsel liegen die anderen Faktoren in der Verantwortung der Gemeinde.

Deshalb die zentrale These 1:

Im Sinne der Nachhaltigkeit muß zur Erhaltung der Stabilität speziell im Fall des Siedlungsbereichs Vaterstetten/Baldham das übergeordnete Ziel der Entwicklung sein, die integrativen Bindungs​kräfte zu stärken, um die Fluktuation so gering wie möglich zu halten. Wesentlicher Faktor dabei ist die Bewahrung der Qualität des Wohnens.  

Die Mittel, dieses Ziel zu erreichen, sind ersichtlich nicht einseitig mit einem der in A.II genannten Modelle korreliert.

B. II.  Diskussion der grundlegenden Entwicklungsmodelle  ( s. o. A.II )
Vaterstetten kommen wie jeder selbständigen Gemeinde von Gesetzes wegen Bereiche eigenen Wirkens und eigener Verantwortlichkeit zu. Trotz der üblichen mannigfaltigen finanziellen Verflech​tungen mit anderen staatlichen Einrichtungen ( Umlagen, Zuschüsse ) sind innerhalb des vorgegebenen rechtlichen Rahmens die Verpflichtungen selbständig zu lösen und können die Prioritäten weitgehend autonom gesetzt werden, ungleich etwa  den Bezirken der Stadt München. 

Andererseits erscheint zumindest der Siedlungsbereich Vaterstetten/Baldham entsprechend A.I. beinahe als Annex der Großstadt, nahegelegenen Teilen dieser Stadt wie Trudering nicht unähnlich. 

Obwohl doppelt so groß wie die Kreisstadt Ebersberg, besitzt Vaterstetten/Baldham keine Stadtstruktur, es ist eine Übergangszone zum Land, 'Suburbia', für den schnellen Besucher ist es gesichtslos, weil ohne markante Punkte oder ein einprägsames Gesamtbild. Am Großstadtrand selbst Stadtstatus zu erreichen ( wie Germering, Unterschleißheim ) bzw. anzustreben ( Haar ), ist für Vaterstetten kaum vorstellbar.  

Ist realistisch oder auch nur wünschenswert, daß das im Sog der Großstadt befindliche Vaterstetten eine selbständige Entwicklungspolitik verfolgt, daß es versucht, das Aufgabenspektrum einer Gemeinde verfassungsgemäß möglichst auf eigenem Gebiet abzudecken ( Option eigenständiger Entwicklung  )? 

Oder sollte im Gegenteil sich Vaterstetten in der Region funktional spezialisieren in Form der Zurverfügungstellung gehobener Wohnmöglichkeit dem Schlagwort entsprechend "Wohnen in Vaterstetten, Arbeiten und Freizeit anderswo" ( Option funktionaler Aufgabenteilung in der Region )? 

An beide Optionen ist die grundsätzliche Frage zu richten: ist jede für sich überhaupt realisierbar und wenn überhaupt unter welchen Voraussetzungen?

Die beinahe ländlichen Zustände insbesondere in Baldham vor den großen Bauphasen sind den älteren Bewohnern teilweise noch in sehnsuchtsvoller Erinnerung. Die Rückkehr zu solchen Verhältnissen scheidet jedoch definitiv als unrealistisch aus. Für ein Entwicklungsleitbild kann es – allem Bedauern zum Trotz – nur noch darum gehen, ob, in welchem Maß und in welcher Art und Weise die jetzt bestehende Siedlung wachsen sollte, ohne das in These 1 formulierte Ziel zu verfehlen.

These 2: 

Für die Siedlung Vaterstetten/Baldham ist weder die Option einer eigenständigen Entwicklung im Sinne der Funktionsvielfalt ( Wohnen, Arbeiten/Gewerbe, Freizeit ) noch die Option einer funktionalen Differenzierung im Sinne der Spezialisierung auf Wohnqualität vollständig realisierbar. Unter den bereits gegebenen Bedingungen ist daher auch keine der beiden Optionen als dominantes Entwicklungsleitbild sinnvoll.

Das Entwicklungs-Modell der funktionalen Differenzierung in einer Region

(1) Vaterstetten/Baldham kann bereits im gegenwärtigen Zustand auf breiter Fläche nicht mehr eine echte Alternative zum Stadtleben bieten, da es in weiten Bereichen bereits selbst verstädtert ist. Die gartenstadtähnlichen Strukturen mit lockerer Bebauung finden sich nur noch begrenzt. Die planungsrechtlichen Vorgaben ( derzeit gültiger Flächennutzungsplan ) und die im beplanten und unbeplanten Innenbereich bestehenden Baukörper stellen nahezu flächendeckend Bezugspunkte her, die baurechtlich erzwungen eine weitere Verdichtung unaufhaltsam machen. 

Das Entwicklungsmodell einer funktionalen Aufgabenteilung von Kommunen in der Münchener Region – in der Form der Schwerpunktsetzung auf den Faktor Wohnen in Vaterstetten – ist allenfalls dort noch tragfähig, wo planungsrechtliche Instrumente ( z.B. Gartenstadtsatzung, verschärfte Stellplatzregelungen ) es erlauben, für noch bestehende Freiräume die zu erwartende Nachverdich​tung zu reduzieren.

(2) Die bereits hoch verdichteten Zonen im Siedlungsbereich Vaterstetten/Baldham machen erforder​lich, daß deren Bewohnern möglichst wohnortsnah die notwendigen Versorgungseinrichtun​gen ( Geschäfte ) und die soziale Infrastruktur ( Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen ) zur Verfügung stehen, um Fahrbewegungen möglichst zu verkürzen, die die Wohnqualität zusätzlich herabsetzen. Hierbei besteht eher noch Zusatzbedarf, so daß auch kaum von der Beibehaltung des status quo ausgegangen werden kann.

(3) Der Grundidee einer Gartenstadt nach kann für locker bebaute und stark durchgrünte Siedlungen eher darauf verzichtet werden, zentrale öffentliche Bereiche ( Plätze, öffentliche Parkanlagen ) herzustellen, in denen sich die sozialen Aktivitäten entfalten können, die in engen Siedlungszonen mit kleinteiligen Wohnparzellen keinen privaten Raum finden würden. Da nun aber solche dichten Siedlungs​gebiete in Vaterstetten/Baldham bereits in erheblichem Umfang existieren, ist es ein objektives Desiderat und auch der erkennbare Wunsch der Bevölkerung, Ortszentren mit derartigen öffent​lichen Funktionen zu schaffen. Die Bildung von Ortszentren bedeutet aber weitere Bautätig​keit. Ortszentren sind überdies klassische Elemente städtischer Planung und entfalten trivialer Weise zentralisierende Wirkung; sie entsprechen nicht der Weitläufigkeit offener Siedlungsstrukturen.

(4) Auf dem Land ersetzen die dort dichteren sozialen Verflechtungen manche soziale Einrichtung. Die innerhalb und um ländliche Siedlungen bestehenden Freiräume machen öffentliche Grünflächen überflüssig. Freiwillige Leistungen in Form von Spenden und handwerklicher Arbeit bescheren Dörfern immer noch öffentliche Einrichtungen ohne Belastung des Gemeindehaushalts. In der Anonymität der Stadt oder stadtähnlicher Siedlungen kommt Vergleichbares kaum mehr vor. Der Bedarf nach einem eng gesponnenen sozialen Netz steigt zugleich mit der Wohndichte, fehlende private Freiflächen müssen durch öffentliches Grün ersetzt werden, für öffentliche Gebäude verschiedener Zwecke hat die Gemeinde zu sorgen –  die Komprimierung von Leben in den Städten hat ihren Preis. Die Verpflichtungen der Gemeinde, die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Bürger lassen sich oft nicht mehr mit den Steuereinnahmen in Einklang bringen. Gewerbeansiedlung soll dann den Geldsegen bescheren, der den Ort prosperieren läßt. Für die Gemeinde Vaterstetten gilt kaum anderes. Ist es unter den gegebenen Siedlungsbedingungen bereits unverzichtbar, ein Netz sozialer und sonstiger Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten ( s. (2) ), ist es anerkanntes Ziel ferner, Zentralbereiche im Ort einzurichten ( s. (3) ), so befindet man sich in Abhängigkeit von den Gewerbequellen, die viele der Investitions- und Unterhaltungskosten zu tragen erlauben. Vaterstetten hätte ohne das schon bestehende Gewerbe deutliche Einschränkungen zu erdulden, will es die geplanten Investitionen im öffentlichen Bereich realisieren, wird es auf zusätzliche Ansiedlung angewiesen sein. Kurz, die geschätzte soziale Infrastruktur und die Aussicht, einmal Ortszentren entstehen zu sehen, hängen ab von gemeindeinterner Wirtschaftskraft, die der Prioritätssetzung auf Wohnen zuwider läuft. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurde die soziale Infrastruktur oftmals als Ausgleich für die Ausweisung von Baurecht geschaffen ("Baurecht für Schulen, Altenheim etc."). Solche Kompensationsgeschäfte, die nicht selten an der Substanz der Wohnqualität zehren, lassen sich zunehmend schlechter realisieren.

Daraus ergibt sich These 3:

Die noch bestehenden Teilgebiete lockerer Bebauung sollten in ihrer Art erhalten werden, die dafür nötigen rechtlichen Instrumentarien sollten eingesetzt werden. Insoweit wäre hier das Schwer​gewicht auf den Faktor Wohnen zu legen, jedoch nicht mit der Zielsetzung der Modells der funktionalen Differenzierung, sondern um das für das Siedlungsgebiet ehemals Charakteristische wenigstens in den Restbeständen zu bewahren.

Das Entwicklungsmodell der lokalen Integration von Wohnen, Arbeiten und Freizeit

Dieses Modell steht dem Konzept der Verteilung insbesondere von Wohnen und Arbeiten auf verschiedene Gebiete einer Region gegenüber. Es nimmt in Kauf, was das erste Modell vermeiden möchte: Verengung der Wohnbereiche, die Wahrscheinlichkeit zusätzlichen Verkehrs, insgesamt mögliche Beeinträchtigungen der Wohnqualität.

Was gegen eine konsequente Verfolgung des ersten Modells spricht ( s.o. (1)-(4) ), stützt eine Annäherung an das zweite Modell:

These 4:

Soweit das Integrationsmodell geeignet ist, die lokalen Bindungskräfte zu stärken ( z. B. durch wohnort​nahe Arbeitsplätze ), hat es seine Berechtigung, gleichfalls im Hinblick auf die Schaffung zentralen Bereiche im Ort. Insbesondere wäre Gewerbeansiedlung zuzulassen, wenn sie aus Gründen der Finanzierbarkeit Voraussetzung dafür ist, das Erscheinungsbild der Gemeinde vor allem in den öffentlichen Bereichen zu verbessern. 

Der in These 1 enthaltenen Forderung ist somit durch die Thesen 3 und 4 zweigeteilt Genüge getan: durch These 4 wird weitere 'Verstädterung' akzeptiert, jedoch nur so weit, daß die noch bestehenden aufgelockerten Siedlungsformen erhalten bleiben.

Die vorgeschlagene Vorgehensweise ruht auf der Überzeugung, daß die Kombination der beiden nur mehr eingeschränkt verfolgten Modelle faktisch nicht zu Unvereinbarkeiten führt. Diese Überzeugung ist im Detail zu substantiieren: wo käme welches Gewerbe in welchem Umfang in Betracht?, wo wären Siedlungszentren sinnvoll, ohne die Wohnqualität zu sehr zu beeinträchtigen?, welche Art öffentlicher Einrichtungen ist sinnvoll und verträglich?, usw. Wichtig in diesem Zusammenhang sind die Planungen zum Areal um das Rathaus, zum Ortszentrum Baldham und zu einem Bürgersaal. Im Hinblick auf mögliche zusätzliche Gewerbeansiedlung wäre über den Siedlungsbereich Vaterstetten/Baldham hinauszugehen.

Die Kompromisshaltung gegenüber den beiden Grundmodellen wird verfolgt als Ergebnis der Macht des Faktischen: die bereits fortgeschrittene Verstädterung der Siedlung Vaterstetten/Baldham erzeugt einen erheblichen Bedarf an städtischer Struktur ( insbesondere soziale Infrastruktur, öffentliche Entfaltungs​flächen als Ausgleich für eingeengte Privatbereiche ). Dieser Bedarf ist aber auf der Basis einer Wohngegend, d.h. ohne finanzielle Stützung durch Gewerbe, kaum mehr zu befriedigen ( Wie wenn nicht durch kräftiger sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen sollen etwa attraktive Ortszentren entstehen, wie anders sollte ein Bürgerhaus errichtet und unterhalten werden können? ).

Der Zielkonflikt unter diesem Druck besteht darin, daß durch zusätzliches Gewerbe und zusätzlichen Verkehr, dadurch wohl auch zusätzlichen Wohnbedarf und Bauverdichtungstendenz, die örtliche Wohnqualität und damit der wesentliche intrinsische Standortvorteil weiter leidet. Die Vorstadtsiedlung im Grünen hat unter dem Druck der Großstadt das für sie Wesentliche in großen Teilen verloren und ist nun gezwungen, ihre Seele weiter zu verkaufen. Kann sie dennoch dauerhaft ihre Stabilität erhalten? Ein Zurück zur Idylle gibt es nicht, ein Verharren im gegenwärtigen Zwitterzustand ist auf Dauer nicht haltbar, Stadtstruktur im umfassenden Sinn kann Vaterstetten/Baldham nicht erlangen.

B. III.   Faktoren für die Gewinnung eines Leitbilds für die Siedlungsentwicklung

( Vorbemerkung: Die Behandlung der mit der Entwicklungs- bzw. Baupolitik verknüpften Fragengruppen muß sich strikt an überindividuellen Gesichtspunkten orientieren, d. h. die Bedürfnisse und Forderungen einzelner können nur dann Gewicht erlangen, wenn sie eine gewisse Repräsentativität beanspruchen können und nicht dargetan werden kann, daß ihre Realisierung langfristig einer positiven Ortsentwicklung entgegen steht. ) 

Die äußeren Merkmale einer Gemeinde und das soziale Geflecht in ihr

Deutlich wurde bis hierher auf die relativ problematischen äußeren Gegebenheiten des Siedlungs​bereichs abgehoben, i. e. das Fehlen einer kohärenten Ortsstruktur und zentraler Plätze, der Verlust der Grünbereiche, unmittelbar sichtbare ortsplanerische Fehlgriffe. Die mangelnde innere Kohärenz in der Gemeinde, die kaum mehr wirksamen Bindungskräfte mit der Folge, die allgemeine gesellschaftliche Mobilität in Gestalt des Bevölkerungsumsatzes noch zu verstärken, wurden wesentlich auf diese Faktoren zurückgeführt.

Die Pointierung der äußerlichen Defizite kann jedoch überzogen erscheinen im Sinne des folgenden Arguments: "Ob man sich gern an einem Ort aufhält und dort wohl fühlt, hängt weniger davon ab, wie der Ort aussieht, sondern ob man dort gute Bekannte, Freunde, insgesamt tragfähige soziale Beziehungen hat. Lebenswert ist es dort, wo das persönliche soziale Umfeld stimmt, nicht wo das Ortsbild und die äußeren Siedlungsstrukturen stimmen". Diese Überlegung verallgemeinernd kann behauptet werden: wenn die Gemeinde das Ihre tut und deutlich im sozialen Bereich tätig ist, wenn außerdem der einzelne Bürger sich gegenüber seinen Mitbürgern öffnet und ebenfalls bereit ist, im Rahmen seiner Möglichkeiten sich im weiten Feld des Sozialen zu engagieren, so kommt es auf die äußeren Gegebenheiten kaum mehr an. Ein intaktes Sozialgefüge ist bester Garant für Ortsverbunden​heit, es trägt in sich selbst die Tendenz, sich erhalten zu wollen und deshalb auf Dauer angelegt zu sein.

Dem wird unter Verweis auf die Situationsbeschreibung in A.I folgendes entgegnet.

Das allgemein anerkannt deutlich überdurchschnittliche Engagement der Gemeinde Vaterstetten auf sozialem Gebiet verhindert nicht, daß die Bürger eher ein funktionales, benutzendes Verhältnis gegenüber der Gemeinde pflegen. Die Tatsachen allein schon in Gestalt der Fluktuationszahlen erweisen es. Die Bewohnerschaft im Siedlungsbereich ist weniger aus sozialer denn aus örtlicher Herkunft äußerst vielfältig zusammengesetzt. Nicht gemeinsame Tradition, sondern - wenn überhaupt - individuelle Interessen führen die Menschen zueinander; individuelle Interessen aber sind wandelbar, keiner Gemeinschaft und keiner Tradition verpflichtet. Ob es primär diese soziologischen oder die genannten äußeren Gegebenheiten sind, welche die Beziehungen zwischen den Menschen überdurchschnittlich lockern und zeitlich verkürzen, kann zunächst dahin gestellt bleiben. 

Freiwillige Leistungen der Gemeinde auf sozialem Gebiet werden schnell als selbstverständlich, gar einforderbar angesehen. Sie fördern keineswegs das Bewußtsein, daß auch und gerade auf kommunaler Ebene ein Wechselspiel von Geben und Nehmen zwischen öffentlichem und privatem Sektor stattfinden muß, wenn die Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht überfordert werden soll. Über ein gewisses Niveau hinaus die Aktivitäten der Gemeinde auf sozialem Gebiet auszudehnen, erscheint deshalb nicht als das geeignetste Mittel, Interesse am Gemeindegeschehen und eine langfristig stabile Entwicklung zu erreichen.  

These 5:

Die Stabilität und die nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde hängt nicht allein von einem hohen Niveau ihrer sozialen Leistungen ab. Ein gewisses Grundniveau sozialer Infrastruktur ist notwendige Voraussetzung für Prosperität, ein hohes Sozial-Niveau ist aber nicht hinreichend dafür.

Zur Sicherung von Stabilität und nachhaltiger Entwicklung müssen zusätzlich andere Faktoren berücksichtigt werden.

Wohnbaupolitik und Sozialpolitik

Der Gegensatz zwischen dem auf das Allgemeine gerichteten, speziell an der Idee der Nachhaltigkeit orientierten Prinzip und der Orientierung am jeweiligen persönlichen und akuten Bedarf ist uralt und unauflöslich. Die auf die persönliche Notlage gegründete Forderung ist verständlich und berechtigt, die Beachtung dessen, was für eine langfristig tragfähige Entwicklung notwendig ist, erscheint zwingend. Welches sind nun die ethischen Richtlinien dafür, wie viele persönliche Opfer im Einzelfall gefordert werden dürfen zu Gunsten einer positiven Entwicklung des Ganzen, damit letztlich wieder möglichst vielen einzelnen Vorteile erwachsen. Wie weit darf das allgemeine Wohl das individuelle Wohl beschränken? Es handelt sich um den klassischen Konflikt der Wertigkeit des einzelnen gegenüber dem jeweiligen Ganzen. 

Wer aufgrund der Beachtung der Langfristigkeit dem Bedürftigen das aktuell Notwendige verweigert,  gilt als kaltherzig; wer stets das aktuell Notwendige zu gewähren hilft, versagt oft an der Forderung lang​fristi​gen Denkens. Dieses Dilemma zu ertragen ist unentrinnbares Los der politisch Verantwortlichen. Es stellt sich gleicher Maßen für die Grundlagen der Agenda 21, welche durch ihre auf das Überindividu​elle gerichtete Orientierung grundsätzlich in Spannung mit individuellen Bedarfs- oder Notlagen tritt.

Mitmenschlichkeit, das soziale Gewissen und die Idee des Sozialstaats gebieten, individuelle Not zu lindern. Andererseits aber, würde absehbar der Versuch, jeden einzelnen Notfall zu beheben, unvermeidlich größere Systemzusammenhänge gefährden, so wäre trotz aller Härte von der Behebung abzuraten. Das Entscheidungsproblem liegt immer darin, daß es niemals operationale Kriterien gibt, das akute oder gar langfristige Gefährdungspotential von Einzelfallentscheidungen für die langfristige Entwicklung des Gesamtsystems zu bestimmen. Wann Nachhaltigkeitsargumente angebracht sind, ist zumeist hoch kontrovers.

Das Dilemma läßt sich in der Siedlungs- und Baupolitik unmittelbar konkretisieren: die Verantwort​lichen haben sich dafür einzusetzen und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, daß individueller Wohnraumbedarf bis zu einem gewissen Mindeststandard möglichst rasch gedeckt werden kann; andererseits, würde die liberale Ausweisung von Bauland und eine konsequente Baupolitik der Verdichtung mit dem Ziel der Befriedigung bestehender Wohnraum​nach​frage die Stabilität der Gemeinde gefährden, müsste die Gemeinde ihre Orientierung ändern. Das Entscheidungsproblem wird "gelöst" meist durch eine implizit erfolgende Abschätzung, die in einer entsprechenden Baupolitik zum Ausdruck kommt. Sozial-, Bau- und auch Gewerbepolitik sind daher zumindest partiell von einander abhängig.

Inwieweit ist nun eine Gemeinde gehalten, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um einen Beitrag leisten zu können für die Befriedigung der auch und besonders im Großraum München periodisch verstärkt auftretenden Nachfrage nach Wohnraum? Hat der Maßstab gemeindlicher Anstrengungen in dieser Hinsicht jeder einzelne aktuelle Fall im eigenen Gebiet, das Maximum, der langfristige Durchschnitt oder das Minimum der Nachfragewellen zu sein. Darf bei einem Nachfrageüberhang die Gemeinde überhaupt, unter welchen Umständen und bis zu welcher Entfernung vom gewünschten Wohnort darf sie auf Wohnungsangebote außerhalb ihres Gebiet verweisen? 

Was hat speziell für die Gemeinde Vaterstetten zu gelten?

Die Siedlung Vaterstetten/Baldham verdankt ihre Existenz größtenteils der Schaffung von Wohnraum, sie stellt gewissermaßen die über Jahrzehnte umgesetzte Verpflichtung zur Bereitstellung von Wohnraum dar ( siehe z. B. Bayernbodensiedlung ). Im Osten des Münchener Ballungsraums erfüllt die Gemeinde die Funktion des Wohnens in deutlich überdurchschnittlichem Maß, im Verbund mit anderen, mehr gewerblich dominierten Gebieten. Aus dieser bereits bestehenden Rollenverteilung eine fortbestehende gleichgerichtete soziale Verpflichtung abzuleiten, ist nicht gerechtfertigt. Ein auf solcher Grundlage perpetuierter Prozess würde die Integrationsfähigkeit des Sozialsystems überfordern. 

Im Bereich des sozialen Wohnungsbaus und des Bauens für Einheimische wurde durch die Gemeinde bereits Überdurchschnittliches geleistet. Sozialwohnungsbau ist das Instrument zur Kompensation hoher Mietpreise, Einheimischenmodelle ein solches zur Kompensation hoher Baulandpreise. Bauland- und Mietpreisniveau korrelieren miteinander, beides entzieht sich der direkten Steuerungsmöglichkeit durch die Gemeinde. Großzügige Baulandausweisung kann nicht ein preisdämpfende Wirkung erzielendes Ausmaß annehmen; eine liberale Genehmigungspraxis für den Innenbereich eröffnet Interessierten vielmehr die Möglichkeit, Grundstücke maximal zu parzellieren und den Erlös pro Einheit mit weiter preistreibender Wirkung zu erhöhen. Die Preisniveaus sind generell an den Attraktivitätsgrad der Örtlichkeit gebunden, ernstlich kann aber niemand anstreben, die Wohnqualität in Vaterstetten zu vermindern, damit die Preisniveaus sinken mögen.

Die in Vaterstetten zu verzeichnende hohe Nachfrage nach Wohnraum entsteht zum größeren Teil von außerhalb der Gemeinde, bedingt durch die wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Dieser Nachfrage von außen wurde bisher reichlich entsprochen. Sekundär entsteht Bedarf nach Wohnungen aus der Gemeinde heraus, in Form der Selbständigkeit und Familiengründung der nachgewachsenen Generation. D. h. die Befriedigung von Wohnraumnachfrage zieht meist weiteren Bedarf in der Zukunft nach sich mit allen Konsequenzen für die soziale Infrastruktur ( Kinderhorte, -gärten, Schulen usw. ). 

Aufgrund des automatisierten Prozesses der Nachverdichtung, der innerorts ohnehin kontinuierlich zusätzlichen Wohnraum schafft, ist die im Flächennutzungsplan gesetzte Obergrenze der Einwohner​entwicklung für Vaterstetten ( ca. 24.000 ) bereits jetzt absehbar nicht einzuhalten. Die bisherigen Prozentzahlen des Bevölkerungszuwachses zugrunde gelegt ergibt sich, daß diese Obergrenze im Jahr 2011 erreicht sein wird. Einwohnerzuwachs über einem bestimmten Niveau bringt weiteren Einwohnerzuwachs aus sich selbst hervor. Bei stetigem Zuzug von außen kann der in der Folge aus der Gemeinde heraus entstehende Wohnraumbedarf immer schwerer innerhalb des Siedlungsbereichs gedeckt werden. 

These 6:

Speziell in Anwendung auf den Siedlungsbereich Vaterstetten/Baldham ist es falsch, daß die Gemeinde aus sozialen Gründen verpflichtet sei, über das bestehende Maß hinaus für möglichst viel günstigen Wohnraum zu sorgen bzw. die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um den bestehenden und zu erwartenden Wohnbedarf zu decken. Zur Verstetigung der Entwicklung sollte vielmehr die Wohnbautätigkeit auf das rechtlich und wirtschaftlich notwendige Maß beschränkt werden.

Diese These provoziert den Vorwurf der sozialen Kälte, in personalisierter Form sogar den Anwurf, den typischen Egoismus der Abgesicherten und bereits Ansässigen an den Tag zu legen. Es sei ethisch schlicht unvertretbar, bewußt nicht die Not der Wohnungssuchenden unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten beheben zu wollen; es sei auch für die Betroffenheit nicht zumutbar, ihre Ansprüche mit allgemeinen Argumenten, etwa dem Grundsatz der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung, zurückzuweisen. 

Auch könnte behauptet werden, das oben allgemein formulierte Dilemma stelle sich in dieser Schärfe nicht, da der Wohnraumbedarf durchaus ohne Beeinträchtigung der Ortsentwicklung zu befriedigen sei. Die Tatsachen sprechen dagegen. Schon einmal glaubte man die Wohnungsnot in der Gemeinde – durch das Baugebiet an der Carl-Orff-Straße – entschärft zu haben. Mittlerweile besteht aber wiederum ein Wohnraumdefizit. Unter den herrschenden Rahmenbedingungen einer Boom-Region wird auf absehbare Zeit nicht zu verhindern sein, daß in der Gemeinde die Wohnraumnachfrage das Angebot übersteigt.

Andererseits wird von Vertretern der Wohnungswirtschaft ausgesagt, daß die Wohnraumnachfrage bereits innerhalb des Landkreises weitgehend durch das Angebot an Wohnraum gedeckt wird. Dies als zutreffend zugrunde gelegt, erscheint es zumutbar, daß auch nach Wohnraum außerhalb der Gemeinde Vaterstetten Ausschau gehalten wird.

Als Rechtferigung für These 6 wurde versucht darzulegen, daß Vaterstetten-Baldham wegen seiner mäßig ausgeprägten Strukturen bei einer weiteren raschen Expansion und zusätzlich forcierter Baupolitik zunehmend von Instabilität bedroht wäre ( s.o. ). In der Tat ist es also der Grundsatz der Nachhaltigkeit, der es verbietet, ungebremstes Bauen am Ort zuzulassen. 

Insgesamt darf vom Grundprinzip der Agenda 21 nicht abgewichen werden, wonach die langfristige Perspektive nachhaltiger Entwicklungen Richtschnur des Entscheidens und Handelns sein muß. Innerhalb dieses Rahmens sind freilich alle Möglichkeiten der Befriedigung individueller Bedürfnisse auszuschöpfen. Daß eine sehr zurückhaltende gemeindliche Wohnbaupolitik sich u. U. auch als einschränkender Faktor für Ansiedlung von Gewerbe auswirken könnte, wäre unter diesen Gegebenheiten hinzunehmen.

Auf die Erhaltung einer guten Wohnqualität bedacht zu sein, bedeutet ferner keineswegs, vorwiegend Eigenheimbesitzern Vorteile zu erhalten. Denn Wohnqualität allgemein verstanden betrifft alle Ortsbewohner, sie schließt starke Qualitätssegmentierungen oder gar Ghettoisierung aus.

Als Antwort auf das oben formulierte Dilemma zwischen der Orientierung an den aktuellen und indivi​duellen Erfordernissen einerseits und der Beachtung des Gesichtspunkts der Nachhaltigkeit andererseits läßt sich folgende Maxime für die Siedlungs- und Baupolitik der Gemeinde formulieren: 

Lösungen für Wohnbedarf, vorwiegend aus der Gemeinde selbst entstehend, sind im Einzelfall anzustreben, jedoch stets unter kritischer Prüfung der längerfristigen Folgen der Summe solcher Lösungen für die Gesamtstruktur der Gemeinde.
Siedlungspolitik und Ökologie ( "Gartenstadt" und Landverbrauch )

Allen Menschen der Erde das in den reichen Ländern durchschnittlich herrschende Wohlstands- und Mobilitätsniveau zuzuerkennen ist absolut unverträglich mit der Idee der nachhaltigen Entwicklung auf dem Globus. Wir verletzen wissentlich den allgemeinen, auf Menschen bezogenen Gleichheitsgrund​satz, weil wir als Bewohner eines dieser reichen Länder andernfalls entweder deutliche Abstiche an materiellen Gütern und Freiheiten in Kauf nehmen müssten oder aber die Erde ruiniert würde.   

Einige Stufen tiefer und auf das Sachthema Wohnen bezogen gilt vollkommen analog:  Allen Menschen, die sich das wünschen, das Einfamilienhaus im Grünen zu ermöglichen, ist faktisch unmöglich und absolut unverträglich mit ökologischen Erwägungen.

Alle übergeordneten staatlich-rechtlichen Vorgaben fordern für den Sektor Bauen möglichst sparsamen Bodenverbrauch, in der Konsequenz Nachverdichtung innerhalb bestehender Siedlungen. Auf der Grundlage des Bayerischer Landesentwicklungsplans sieht der Regionalplan Region München eine Siedlungsverdichtung vorwiegend entlang der S-Bahn-Achsen vor, um der Suburbanisierung in den dazwischen liegenden Bereichen entgegen zu wirken. Das Ziel der Erhaltung lockerer Bebauung und gartenstadtähnlicher Strukturen ist damit nicht verträglich. An dem Ziel dennoch festzuhalten, kann nur in besonderen Fällen und mit sorgfältiger Begründung gerechtfertigt werden. Vaterstetten/Baldham wird hier als ein solcher Ausnahmefall betrachtet. 

Auch im Hinblick auf übergeordnete ökologische Erfordernisse ergibt sich für die Siedlung Vaterstetten-Baldham also ein Zielkonflikt: zwischen der allgemeinen Forderung nach möglichst kompakten Siedlungsstrukturen und der Gefahr, daß es die Substanz dieses Siedlungsbereichs in Frage stellen würde, die Forderung interner Verdichtung konsequent umzusetzen und weiter forcierte Entwicklungen zuzulassen.

Sofern es nach dem bisher Ausgeführten zutrifft, daß die Wohnqualität der relativ noch wichtigste positive Standortfaktor Vaterstettens ist, muss also die Maxime gelten: 

Für den Ausnahmefall Vaterstetten-Baldham soll Nachverdichtung nur dort aktiv verfolgt werden, wo die Wohnqualität nicht erkennbar reduziert wird. Für die entsprechend B.II ( bzw. These 4 ) notwendige aktive Gewerbepolitik bzw. -ansiedlung werden zwangsläufig mehr als grundsätzlich eigentlich wünschenswert zusätzliche Flächen im Außenbereich heranzuziehen sein.

These 7:

Die Orientierung an den Entwicklungsvorgaben des Regionalplans, der eine konzentrierte Sied​lungstätigkeit für Vaterstetten vorsieht, wäre für den Siedlungsbereich Vaterstetten-Baldham abträglich.  

Den Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalplans kann zusätzlich auf der Grundlage der folgenden beiden Teilabschnitte entgegen getreten werden.

Wirtschaftsfluktuationen und Wohnbedarf

Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist derzeit insgesamt ausgeglichen, bei gleichzeitig regional deutlich ausgeprägten Ungleichgewichten. In Teilgebieten Westdeutschlands besteht deutlicher Nachfrage​überhang, in vielen Gebieten Ostdeutschlands herrscht dagegen z. T. ein eklatantes Überangebot an Wohnungen, letzteres ausgelöst durch eine überhitzte Baupolitik nach der Wiedervereinigung, teilweise verstärkt durch die Ost-West-Migration in der Folge sich verschärfender wirtschaftlicher Disparitäten zwischen Ost und West. In Ostdeutschland spricht man von "konstruktiver Entdichtung", d. h. dem gezielten Abbau von Wohnraum, während etwa für die Region München gemäß Landesentwicklungs​programm Zonen der Nachverdichtung definiert sind. Die florierenden Gebiete Westdeutschlands ziehen Arbeitskräfte aus Ostdeutschland an und generieren dadurch Probleme der Unterbringung der Zuzügler, während manchen Gebieten Ostdeutschlands durch den Weggang insbesondere jüngerer Menschen in sich verschärfender Weise die wirtschaftliche Basis entzogen wird. 

Wie wäre unter dem Aspekt nachhaltiger Entwicklungen auf diese Situation angemessen zu reagieren? 

In einer den gesamten Wirtschaftsraum Deutschlands und langfristige wirtschaftshistorische Prozesse erfassenden Perspektive wäre es ( trotz der dem Fortschritt durchaus dienlichen Konkurrenz zwischen Regionen ( eine rationale Planung, die Gegenläufigkeit der Entwicklungen in West und Ost abzubauen und generell keine allzu extremen Gegensätze zwischen prosperierenden und brachliegenden Regionen entstehen zu lassen. 

Der Konflikt zwischen dem Partikulärem und der Gesamtheit begegnet in größerem Maßstab hier jedoch erneut:  der regionale und kommunale "Egoismus" gebietet, möglichst alles zu tun, um die gute örtliche Wirtschaftssituation nicht zu gefährden, die etwas globalere, auf Gesamtdeutschland bezogene Sicht wäre dagegen darauf zu richten, wie Ungleichgewichte vermieden, wenigstens nicht noch verstärkt werden. 

Selbstverständlich versuchen viele Gemeinden auch und besonders in der Region München, sich in der Siedlungs- und Gewerbepolitik an den Bedürfnissen der ansiedlungswilliger Wirtschaftsbetriebe zu orientieren; ein ausreichendes Wohnungsangebot für geeignetes Personal sowie das Angebot von Gewerbeflächen sind harte Standortwahl-Bedingungen ( Stichwort "Speckgürtel um München" ). Vergleichbar den Tourismusorten, die im Extrem durch ausufernden Bau von Unterkünften ihre Existenzgrundlage aufs Spiel setzen, können sich Orte im Sogbereich eines Wirtschaftsbooms dann aber der Gefahr aussetzen, langfristig ihre innere Stabilität zu verlieren oder strukturell derart festgelegt zu werden, daß eine Anpassung an veränderte Bedingungen nur mehr schwer möglich ist..

Ersichtlich wird durch ein solches Verhalten der Nachhaltigkeitsgrundsatz verletzt. Wie für das Leben muß für wirtschaftliche Hoch-Zeiten gelten "respice finem", "denk an das Ende!". Eine Gemeinde muß auch dann noch bestandsfähig sei, wenn dominierende Betriebe abwandern oder kollabieren; das Wohnen in ihr soll auch in solchen Fällen nicht durch Brachen oder leerstehende Wohnungen beeinträchtigt sein. 

Eine historische Tatsache ist aber, daß wirtschaftlich prosperierende Regionen ihren Status nicht über beliebig lange Zeiträume erhalten können. Meist sind es technische Entwicklungen, die Wirtschaftsarten aufblühen und schließlich niedergehen lassen ( Beispiele: die ehemaligen Industriegebiete Englands, das Ruhrgebiet, die früher hoch entwickelten Gewerbegebiete Sachsens ). Auch die derzeit von Hightech und Medienwirtschaft beflügelte Region München wird selbst bei dem Versuch der flexiblen Anpassung an neue Entwicklungen das derzeitige Wirtschafts- und Wohlstandsniveau nicht unbegrenzt lange aufrecht erhalten können. Für die Prolongierung eines hohen Niveaus ist entscheidend bedeutsam, ob die dieses Niveau tragenden Strukturen flexibel und den sich wandelnden Rahmenbedingungen leicht anpassbar sind oder ob sie hoch spezifisch ausgerichtet und deswegen schwer veränderlich sind. 

Gerade Wohnstrukturen, vermittels derer speziell die Gemeinde Vaterstetten an dem Wohlstandsniveau Teil hat, sind zwar relativ schnell herstellbar, dann aber bestenfalls langfristig veränderbar, sie sind ein ziemlich unflexibler Standortfaktor. 

Kurz, Wohnungsbau mit der hauptsächlichen Begründung, die Wirtschaft erwarte dies, ist für Vaterstet​ten nicht zu rechtfertigen, sobald es zu Lasten der Qualität geht. Diese Gemeinde kann sich hier nur wenig Konzessionen erlauben, denn sie hat sich derer schon viele gegenüber der Bauwirtschaft erlaubt. 

Baupolitik ist ein verantwortungsvolles Unterfangen, denn sie setzt die Maßstäbe für das Entstehen der meist lange bestehenden "Gehäuse", in denen sich wandelbares Leben abspielt. 

These 8:

Die Siedlungs- und Baupolitik der Gemeinde sollte von den relativ kurzfristig schwankenden Wirt​schaftsentwicklungen entkoppelt sein. Sie sollte nicht durch von außerhalb erhobenen Forderungen, sondern von zugleich gemeindeimmanenten und an Langfristigkeit orientierten Kriterien geprägt sein.   

Demographische Entwicklung und Wohnbedarf

Vorausschauende Politik hat sich in relativ trivialer Weise im Hinblick auf Entwicklungen zu bewähren, die gut prognostizierbar und höchstens dem Ausmaß nach diskutabel sind. Die demographische Entwicklung in Deutschland ist eine solche. Hierbei wären die Entscheidungsträger dem Verdacht und der Entschuldigung enthoben, "Entscheidungen unter Unsicherheit" treffen zu müssen und sie deshalb besser aufzuschieben. 

Der Rückgang der Bevölkerung im Laufe der nächsten Jahrzehnte ist unstittig, er mag teilweise durch Zuwanderung kompensiert werden, er kann dadurch aber nicht ausgeglichen werden, ohne diese Gesellschaft fundamental zu verwandeln und zu destabilisieren. Folge des spürbaren Bevölkerungs​schwunds wird eine Abnahme bzw. Änderung der verschiedenen Bedarfsformen sein:  geringere Nachfrage nach Industriegütern und Gewerbeprodukten, deutliche Umschichtung bei Dienstleistungen und sozialer Infrastruktur. Insbesondere wird auch der Bedarf an Wohnraum zurück gehen, wenngleich ( wegen weiterhin steigender individueller Ansprüche an Wohnfläche ( voraussichtlich nicht in gleichem Umfang wie die Bevölkerungszahl. Für den Bedarf an Gewerbeflächen gilt mutatis mutandis etwas Vergleichbares. Die Konsequenz dieses lange währenden Prozesses dürfte sein, daß sich die verbleibende Wohnraumnachfrage auf die besseren Wohnlagen konzentriert, deren Preisniveau aufgrund des reduzierten Nachfragedrucks im Vergleich zu heute sinkt. Für heute schon kritische Wohnbereiche besteht die Gefahr, ähnlich zu dauerhaften Problemzonen zu werden wie die komprimierten Wohnkonglomenate der 60er und 70er Jahre im Westen oder die Plattenbauten im Osten. Wer heute noch ( besten Willens Wohnungssuchenden helfend ( an lauten Bahnlinien oder viel befahrenen Straßen Wohnraum errichtet oder errichten läßt, schafft wahrscheinlich der Leerstände oder sozialen Brennpunkte von morgen. Freiraum und Ruhe sind ein Luxus, der in Zukunft in Mitteleuropa wieder leichter und billiger zu erlangen sein wird. Je weniger Gemeinden solches zu bieten haben, weil sie es sich "verbaut" haben, sind heute schon im Vergleich unattraktiver, morgen um so mehr.

Die unausweichliche demographische Entwicklung verbietet es, die auf dauerhaften Bestand angelegte und im Ergebnis schwer rückgängig zu machende Siedlungs- und Gewerbepolitik an momentanen Bedarfssituationen zu orientieren. 

These 9:

Bei allen entwicklungspolitischen Entscheidungen der Gemeinde ist insbesondere die demographische Entwicklung in Deutschland als Langfristigkeitsaspekt zu berücksichtigen.  

Im Abschnitt "Wohnbaupolitik und Sozialpolitik" wurde das Problem angesprochen, daß ein sich verselbständigender Prozess des Einwohnerzuwachses es unmöglich machen könnte, die anvisierte Obergrenze von 24.000 Einwohnern in der Gemeinde einzuhalten. Zuletzt wurde dem gegenüber der absehbare allgemeine Bevölkerungsrückgang als zu beachtendes Planungskriterium hervorgehoben. Liegt hierin ein Widerspruch? Könnte nicht gerade durch den jetzigen Zuzug der kommende demogra​fische Abwärtstrend lokal kompensiert werden? Nein, eine solch glückliche Aufhebung gegenläufiger Tendenzen ist unwahrscheinlich, dauerhaft nicht aufrecht zu erhalten. Die Gefahr bestünde vielmehr darin, daß das Siedlungsgebiet während der Prosperitätszeit weiter verdichtet und ausgedehnt wird, es an Wohnattraktivität einbüßt und es durch die anschließende lange Phase der Bevölkerungsdegression ( womöglich in Kombination mit ungünstig veränderten regionalen Wirtschaftsbedingungen ( um so härter getroffen wird. 

Wie die deutsche Wirtschaft jetzt schon um ausländische Spitzenkräfte wirbt, könnten sich Gemeinden ohne gewerblichen oder industriellen Rückhalt in 30 oder 50 Jahren in die Lage versetzt sehen, um den Erhalt einer wirtschaftlich und mental potenten Einwohnerschaft besorgt zu sein, welche die Kommune trägt und ihre Stabilität erhält. In verschärfter Form käme dann der Standortfaktor Wohnqualität zum Tragen, der eine solche Einwohnerschaft zu binden oder entsprechenden Zuzug anzulocken geeignet wäre. Das derzeitige Problem der Befriedigung von Nachfrage nach Wohnraum könnte eines Tages abgelöst sein durch das nicht minder ethisch befrachtete Problem, als Gemeinde um eine ausreichende Anzahl "geeigneter" Bürger konkurrieren zu müssen ( in der Konkurrenz westlicher Volkswirtschaften um die "besten Köpfe", die gerade den ihrer bedürfenden unterentwickelten Ländern entzogen werden, obwaltet heute schon das nämliche Dilemma ). 

Andere Zeiten, andere Probleme, bleibende ethische Schwierigkeiten. In der probeweisen, auch mit großen Unsicherheiten behafteten Vorwegnahme möglicher Entwicklungen kann sich langfristige Planung und die Orientierung an der Idee der Nachhaltigkeit manifestieren. Es gilt gemeinsam zu überdenken, was in und mit dieser Gemeinde getan werden darf oder muß, damit auf ihrem Boden auch noch in Jahrzehnten "gutes" Leben gedeiht.

B. IV.   Leitbildformulierung

Der Flächennutzungsplan als Grundlage und Leitpild der Ortsplanung

Wozu bedarf es der Diskussion von Leitbildern für Vaterstetten, wo doch in Gestalt des gültigen Flächennutzungsplans ein relativ präzise ausgearbeiteter Orientierungsrahmen für die Ortsentwicklung vorliegt?

Ein Leitbild hat eine umfassendere Funktion als ein Flächennutzungsplan. Letzterer beinhaltet die siedlungs- und baubezogenen Vorgaben, ersteres bezieht auch die sozial- und kulturpolitischen Aspekte mit ein. Dagegen ist das Leitbild gezwungenermaßen wesentlich ungenauer im Detail, .

Das zu formulierende Leitbild ist einer Erneuerung des Flächennutzungsplans vorgelagert. Es sollte hinreichend griffig sein, um Beurteilungskriterien für dessen Überarbeitung abzugeben.

Geänderte Zielsetzungen der Gemeinde haben seit Inkrafttreten des Flächennutzungsplans zu einer Reihe von Änderungen des Plans im Detail geführt. Die dadurch entstandenen und die noch zu erwartenden qualitativen Veränderungen sind nicht konzeptuell erfasst.

These 10:

Unter dem Aspekt einer langfristig-nachhaltigen Entwicklung ist der gültige Flächenutzungsplan der Gemeinde Vaterstetten zumindest für den Siedlungsbereich Vaterstetten-Baldham zu überarbeiten bzw. zu erneuern.

( wird fortgesetzt )

